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Lesen Sie in dieser Ausgabe: 

� Schriftformmangel bei Unterzeichnung eines 
Mietvertrages durch nur einen Gesellschafter einer 
GbR-Gesellschaft

– OLG Hamburg, Urteil vom 20.12.2018, Az.: 4 U 60/18

� Rechtsmissbräuchliche Umgehung von 
Kündigungsschutzvorschriften

– LG München I, Urteil vom 10.07.2019, Az.: 14 S 15871/18
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� Schriftformmangel bei Unter-
zeichnung eines Mietvertrages 
durch nur einen Gesellschafter ei-
ner GbR-Gesellschaft 
OLG Hamburg, Urteil vom 20.12.2018, Az.: 4 U 
60/18 

Ein gewerblicher Mietvertrag, den nur einer von 
mehreren GbR-Gesellschaftern unterzeichnet, ist 
u.U. ordentlich kündbar, da ein Schriftformmangel 
vorliegt. Dies sogar, wenn der Schriftformmangel 
durch die kündigende Partei selbst herbeigeführt 
wurde.  

Eine aus zwei Personen bestehende 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) verlän-
gerte mehrfach einen mit den Vermietern beste-
henden Mietvertrag über Büroräume. Bei der letz-
ten Verlängerung unterzeichnete nur einer der bei-
den Gesellschafter, ohne durch Vertretungszusatz 
auf die Vertretung der GbR hinzuweisen. Im Jahre 
2017 erfolgte dann die Kündigung des Mietvertra-
ges durch die GbR. Diese wies im Rahmen der Kün-
digung die Vermieter auf den Formmangel hin und 
stützte sich auch hierauf. 

Das OLG Hamburg bestätigte die Ent-
scheidung des LG Hamburg, dass das Mietverhält-
nis durch die Kündigung wirksam beendet wurde. 
Bei einer GbR müssten alle Gesellschafter unter-
zeichnen, solange kein Vertretungszusatz ange-
bracht oder kein Firmenstempel benutzt wurde. Es 

muss deutlich gemacht werden, dass der Unter-
zeichnende in Vertretung handelte. Dies lässt sich 
nicht schon daraus schließen, dass in der streitge-
genständlichen Vereinbarung sowohl im Rubrum 
als auch in der Unterschriftszeile die GbR aufge-
führt sei. Vielmehr hätte dies durch einen geeigne-
ten Vertretungszusatz bei der Unterschrift eindeu-
tig kenntlich gemacht werden müssen. 

Die Berufung auf diesen Mangel sei 
auch nicht treuwidrig, obwohl dieser schuldhaft 
von der GbR verursacht worden ist. Die Treuwidrig-
keit und somit der Ausschluss der Berufung auf 
den Formmangel ist nur bei Arglist der Fall, wofür 
es hier jedoch keinerlei Anzeichen gab. Mit dieser 
Entscheidung folgt das OLG Hamburg der gängi-
gen Meinung.  

Fazit:  
Schriftformmängel sind in nahezu jeder (immobi-
lienbezogenen) Transaktion auf die eine oder an-
dere Weise von maßgeblicher Bedeutung. Die Ein-
fallstore für Schriftformverstöße sind schier end-
los, was sich auch an der Fülle der hierzu ergehen-
den Entscheidungen wiederspiegelt. 
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� Rechtsmissbräuchliche Umge-
hung von Kündigungsschutzvor-
schriften 
LG München I, Urteil vom 10.07.2019, Az.: 14 S 
15871/18 

Die Eigenbedarfskündigung einer Wohnung durch 
eine AG, die zu diesem Zweck einen Miteigen-
tumsanteil auf eine natürliche Person überträgt, ist 
unwirksam. 

Ausgangspunkt des Klageverfahrens 
war, dass eine Aktiengesellschaft (AG) die Miete-
rin aus ihrer Eigentumswohnung kündigen wollte. 
Die Kündigung sollte hierbei auf den Kündigungs-
grund des Eigenbedarfs gestützt werden. Da sich 
eine Aktiengesellschaft als juristische Person für 
eine Kündigung jedoch nicht auf einen Eigenbe-
darf berufen kann, übertrug die AG durch Schen-
kung einen geringfügigen Eigentumsanteil an der 
Eigentumswohnung auf die Tochter eines Vor-
standsmitglieds. Daraufhin kündigten die AG und 
die Tochter des Vorstandsmitglieds gemeinsam 
das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs. 

Das LG München I stellte in dem fol-
genden Räumungsrechtsstreit fest, dass eine Kün-
digung seitens der AG wegen Eigenbedarfs recht-
lich nicht möglich sei, da diese eine Mietsache 

nicht als Wohnung nutzen könne. Die Grundsätze 
einer Eigenbedarfskündigung stehen juristischen 
Personen nicht zu. Hinsichtlich der Klage der 
Tochter des Vorstandsmitglieds entschied das 
Landgericht, dass ihr eine Kündigungsmöglichkeit 
nicht zustehe, da die geschaffene Eigentumskons-
tellation lediglich der Umgehung des gesetzlichen 
Kündigungsschutzes diene. Dies war hier der Fall, 
da die Tochter des Vorstandsmitglieds erkenntlich 
nur wegen der Möglichkeit, aufgrund Eigenbedarfs 
kündigen zu können, einen geringen Eigentumsan-
teil an der Eigentumswohnung übertragen erhalten 
hat. 

Fazit:
Die Grenzen bei der Beurteilung eines Umge-
hungsgeschäftes sind selbstverständlich stark ab-
hängig vom Einzelfall. Mit einer entsprechenden 
juristischen Vorbereitung kann derartigen Ent-
scheidungen ggf. vorgebeugt werden. 
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